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11. Sicherstellung von kindermedizinischen Versorgungsdienstleistungen in den 
Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen durch die Kindertagesklinik 
KTK in Liestal: Ausgabenbewilligung für die Jahre 2026–2029 

 2025/489 

://: Mit 80:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt. 

Landratsbeschluss 
betreffend Sicherstellung von kindermedizinischen Versorgungsdienstleistungen in den 
Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen durch die Kindertagesklinik KTK in 
Liestal: Ausgabenbewilligung für die Jahre 2026–2029 
 
vom 15. Januar 2026 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
1. Für die Schaffung und Aufrechterhaltung von kindermedizinischen Versorgungsdienstleistun-

gen durch die KTK Kindertagesklinik in Liestal wird für die Jahre 2026–2029 eine neue einma-
lige Ausgabe (Finanzhilfe) von 1'087'920 Franken bewilligt. 

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsverfas-
sung der fakultativen Volksabstimmung 
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